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[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben
	Produktname
	     

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     


Angaben zur Nachweisführung
	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden? 

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Recycling-Kunststoffen (DE-UZ 30a, Ausgabe Januar 2024) zertifiziert.

Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ zu den Ziffern 1- 8 genannten Kriterien sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist.

Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:       
	|_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. Das Gütezeichen wird für das angebotene Produkt alternativ zum Umweltzeichen Blauer Engel für Recycling-Kunststoffe (DE-UZ 30a, Ausgabe Januar 2024) mit dem Angebot vorgelegt.
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte der Ziffern 1-8 , dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für diese Ziffer/diese Ziffern nicht erforderlich.
Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Ausschlusskriterien des Abschnitts „Anforderungen“ nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Kriterien durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit dem Angebot.
	|_| Ja



	Kein gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Produkte aus Recyclingkunststoffen (DE-UZ 30a, Ausgabe Januar 2024) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei.
	|_| Ja



Anforderungen
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	1. Kunststoffanteil und Rezyklatgehalt

	Das Fertigerzeugnis besteht zu mehr als 90 Gewichtsprozent (Gew.-%) aus Kunststoff.

Abweichend davon gibt es folgende Ausnahmen:
Bei Abfall- und Wertstoffbehältern im Sinne der DIN EN 840 ist das Radsystem (Räder, Rollen, Bremssystem und Achsen) von dieser Anforderung ausgenommen. Die Anforderung gilt für den Abfall- und Wertstoffbehälter abzüglich des Rad-/Bremssystems.
Bei Eimern mit Metallbügel ist der Bügel von diesen Anforderungen ausgenommen. Die Anforderungen gelten für den Eimer abzüglich des Metallbügels.
Bei Ringordnern ist der Ringmechanismus aus Metall von diesen Anforderungen ausgenommen. Die Anforderungen gelten für die Ordner abzüglich des Mechanismus.
Bei Kunststoffprodukten, die aus statischen Gründen Stahlarmierungen benötigen, sind diese mit einem Gewichtsanteil bis zu 20 Gew.-% am Gesamtprodukt zulässig, der Kunststoffanteil muss entsprechend bei mindestens 80 Gew.-% liegen.
[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Es ist zu prüfen, ob eine der oben genannten Ausnahmen auf den Auftragsgegenstand/die Auftragsgegenstände zutrifft. Nicht Zutreffendes bitte streichen.]

Der Anteil von PCR-Materialien (Post Consumer Recycled - Materialien) an der gesamten Kunststofffraktion in dem Beschaffungsgegenstand (Fertigerzeugnis) muss in Summe mindestens 80 Gew.-% betragen. 
Alle enthaltenen Materialien sind nach Typ (Polymertyp) und Gehalt aufzuschlüsseln. Die Fertigerzeugnisse dürfen maximal 2 Gew.-% nicht deklarierte Materialien enthalten.
Bei der Berechnung des PCR-Gehalts sind sämtliche im Fertigerzeugnis enthaltene Kunststoffe zu berücksichtigen. Bauteile aus Nichtkunststoffmaterialien werden bei der Berechnung des PCR-Gehalts nicht berücksichtigt. Bei Fertigerzeugnissen, die aus mehreren Bauteilen bestehen, muss nicht jedes Bauteil PCR-Material enthalten. Es ist möglich, einzelne Bauteile vollständig aus Neuwarekunststoffen herzustellen. Allerdings werden auch diese Kunststoffe bei der Bilanz einbezogen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage einer Beschreibung des Fertigerzeugnisses oder von Prospektmaterial mit Angaben zum Kunststoffgehalt und dem Gehalt an PCR-Material. 
Ferner ist die Herkunft und die Zusammensetzung der eingesetzten PCR-Materialien mittels eines Zertifikates (einschließlich Bericht) nach einem Zertifizierungsschema in Übereinstimmung mit EN 15343:2007 bzw. DIN EN 15343:2008 (mit berechnetem und plausibilisiertem Nachweis des Post-Consumer-Anteils) nachzuweisen. Dies kann durch ein EuCertPlast-Zertifizierungsschema, das RecyClass-Zertifizierungsschema für den „Recycling Process“, das Global Recycled Standard (GRS)-Zertifizierungsschema, das „Environmental Claim Validation Procedure (ECVP) for Recycled Content (UL ECVP 2809-2)“-Schema gemäß Abschnitt 6.4 ‚Recycled Plastics‘ (Zertifizierung nach EN 15343) UL ECVP 2809-2 oder ein gleichwertiges Zertifizierungsschema erfolgen. 
Die Aufzeichnungen und Ergebnisse sind durch eine unabhängige fachkundige Stelle am Ort der Produktion des Fertigerzeugnisses zu prüfen, zu plausibilisieren und als Prüfbericht zu bestätigen. 
Alternativ kann der Rezyklatgehalt auch in Form einer Herstellererklärung unter Beifügung einer Dokumentation der Massenbilanz (Input/Output) erfolgen. Für das Produkt müssen dann mindestens Produktname, Produktkategorie, eine Produktbeschreibung, Produktfarbe sowie für jedes Kunststoffrezyklat dessen Gewichtsanteil am Gesamtgewicht des Produkts sowie dessen PCR-Anteil gemäß Zertifizierungsbericht vorgelegt werden.
	|_|

	2. Begrenzung der Verwendung bestimmter PCR-Materialien[footnoteRef:2] [2:  	Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Rezyklate und die gefertigten Fertigerzeugnisse alle Bestimmungen der einschlägigen Chemikalienregelungen (z.B. Beschränkungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung) erfüllen. Das schließt beispielsweise bestehende Regelungen zu Cadmium in Kunststoffmaterialien ein.] 


	Fertigerzeugnisse, die folgende PCR-Materialien enthalten, sind ausgeschlossen:

PCR-Materialien, die aus anderen Verfahren stammen als dem werkstofflichen Recycling (z. B. aus dem chemischen Recycling von Kunststoffen)
PCR-Materialien, die einen ‚Substance of Very High Concern‘ (SVHC) der Kandidatenliste oberhalb einer Schwelle von 0,1 Gew.-% enthalten.
PCR-Materialien, die halogenierte Treibmittel oder halogenierte Flammschutzmittel enthalten.
PCR-Materialien aus Weich-Polyvinylchlorid (PVC).
PCR-Materialien aus Hart-PVC, die Cadmium und/oder Blei enthalten.
PCR-Materialien aus Polyethylenterephthalat (PET), welches aus dem Produktbereich der PET-(Getränke)Flaschen stammt
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage folgender Nachweise:

Für weiche oder flexible Kunststoffmaterialien sowie alle Recycling-PVC-Materialien ist der Gehalt der enthaltenen Phthalate zu bestimmen, welche zum Zeitpunkt der Ausschreibungsveröffentlichung auf der Kandidatenliste aufgeführt sind. Die Abwesenheit von Phthalaten ist durch einen Prüfbericht gemäß EN ISO 18856 oder EN 14602 oder einer gleichwertigen Methode zu belegen.

Der Gehalt an Halogenen (Chlor und Brom) ist gemäß DIN 53474:2017-12 (Aufschluss nach Wickbold) in Kombination mit ISO 10304-1 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie oder alternativ über eine zerstörungsfreie, spektroskopische Messung in Anlehnung an DIN EN 62321-3-1:2014-10 zu bestimmen. Für den Nachweis der Halogenfreiheit gilt eine allgemeine Schwelle von 0,1 Gew.-% für Brom und 0,3. Gew.-% für Chlor. Weitere Nachweismethoden können bei Darlegung der Eignung zugelassen werden. Ausgenommen von diesem Nachweis ist Hart-PVC.

Für Hart-PVC ist der Gehalt an Cadmium und Blei mittels einer geeigneten Aufschlussmethode und anschließender Messung mittels ICP-OES (Optische Emissionsspektrometrie) oder ICP-MS (Massenspektrometrie) zu bestimmen und darf einen Cadmiumgehalt (Cd-Metall) von 0,01 Gew.-% – bzw. 0,1 Gew.-% für Hart-PVC, welches in Bauprofilen und Rohren[footnoteRef:3] eingesetzt werden soll – sowie einen Bleigehalt (in Metall) des PCR-Materials von 0,05 % – bzw. 0,3 Gew.-% für Hart-PVC, welches in Bauprofilen und Rohren[footnoteRef:4] eingesetzt werden soll – nicht überschreiten. [3:  	Bauprofile und Rohre gemäß REACH, Anhang XVII Eintrag 23 Spalte 2 Absatz 4.]  [4:  	Ebenda.] 


Für PET ist die Herkunft explizit und detailliert nachzuweisen, sodass zweifelsfrei ersichtlich wird, dass es sich nicht um PET aus dem Produktbereich der PET-(Getränke-)Flaschen handelt und zudem die in Abschnitt 1 festgelegten Anforderungen an PCR-Materialien erfüllt sind.
	|_|

	3. Anforderungen an den Zusatz von Stoffen zum PCR-Material

	Den PCR-Materialien dürfen keine Stoffe zugeführt werden, welche eine oder mehrere der Einstufungen in Tabelle 1 aufweisen. Diese Anforderung schließt sowohl die harmonisierten Einstufungen gemäß Anhang VI der Classification, Labelling and Packaging (CLP) Verordnung[footnoteRef:5] (in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen geltende Fassung) als auch die Selbsteinstufungen der Inverkehrbringer der Stoffe ein. Darüber hinaus gilt für PCR-Materialien, die in Fertigerzeugnissen zum Einsatz kommen und bei deren bestimmungsgemäßem Gebrauch ein wiederholter, direkter Körperkontakt zu Verbrauchern*Verbraucherinnen bestehen kann, dass Stoffe mit einer Einstufung (harmonisierte und/oder Selbsteinstufung) als Sens. Haut 1, H317 "Kann allergische Hautreaktionen verursachen" nicht zugesetzt werden dürfen. Topfkonservierer der Kategorie PT 6 gem. Biozidverordnung in wasserbasierten Druckfarben sowie Propylidynetrimethanol (CAS-Nr. 77 99-6) in Titandioxid-haltigen Druckfarben in Konzentrationen ≤ 0,25 % in der Farbe zur Bedruckung von Folien oder Fertigerzeugnissen sind von den vorgenannten Anforderungen ausgenommen.  [5:  	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1.] 

Biozide im Sinne der Biozidverordnung EU Nr.  528/2012[footnoteRef:6]  (in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen geltende Fassung) dürfen, mit Ausnahme der oben genannten Topfkonservierer in wasserbasierte Druckfarben, nicht verwendet werden. [6:  	Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, ABl. L 167 vom 27/06/2012, S. 1.] 

Ferner dürfen den PCR-Materialien grundsätzlich keine Stoffe zugefügt werden[footnoteRef:7], die nach Art. 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen. [7:  	Oberhalb der Berücksichtigungsgrenzwerte für das Sicherheitsdatenblatt. ] 

Tabelle 1:	Liste der nicht zulässigen Einstufungen zugesetzter Stoffe in PCR-Materialien
	Gefahrenklasse
	Gefahrenkategorie
	H-Sätze gemäß CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008


	Karzinogenität 
	Karz. 1A, 1B 
	H350 
	Kann Krebs erzeugen 

	Karzinogenität 
	Karz. 1A, 1B 
	H350i 
	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen 

	Karzinogenität 
	Karz. 2 
	H351[footnoteRef:8]  [8:  	Ausgenommen Titandioxid, da sich die Einstufung nur auf einatembare Stäube bezieht. ] 

	Kann vermutlich Krebs erzeugen 

	Keimzellmutagenität 
	Muta. 1A, 1B 
	H340 
	Kann genetische Defekte verursachen 

	Keimzellmutagenität 
	Muta. 2 
	H341 
	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen 

	Reproduktionstoxizität 
	Repr. 1A, 1B 
	H360 
	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen 

	endokrine Disruptoren für die menschliche Gesundheit 
	ED HH 1 
	EUH380 
	Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen* 

	endokrine Disruptoren für die menschliche Gesundheit 
	ED HH 2 
	EUH381 
	Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen* 

	Reproduktionstoxizität 
	Repr. 2 
	H361 
	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen 

	Spezifische Zielorgantoxizität einmalige Exposition 
	STOT SE1 
	H370 
	Schädigt die Organe 

	Spezifische Zielorgantoxizität einmalige Exposition 
	STOT SE2 
	H371 
	Kann die Organe schädigen 

	Spezifische Zielorgantoxizität wiederholte Exposition 
	STOT RE1 
	H372 
	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition 

	Umweltgefahren 
	Gewässer gefährdend chronisch 1 
	H410 
	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 

	endokrine Disruptoren für die Umwelt 
	ED ENV 1 
	EUH430 
	Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen* 

	endokrine Disruptoren für die Umwelt 
	ED ENV 2 
	EUH431 
	Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen* 

	Persistent, bioakkumulierend, toxisch 
	PBT 
	EUH440 
	Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen* 

	sehr persistent 
sehr bioakkumulierend 
	vPvB 
	EUH441 
	Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen* 

	Persistent 
Mobil 
Toxisch 
	PMT 
	EUH450 
	Kann langanhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen* 

	sehr persistent 
sehr mobil 
	vPvM 
	EUH451 
	Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen* 

	*neu in CLP hinzugefügte Gefahrenkategorien, rechtlich verbindlich für neu in Umlauf gebrachte Stoffe ab 01. Mai 2025, für bereits im Umlauf befindliche Stoffe erst ab 01. November 2026, rechtlich verbindlich für neu in Umlauf gebrachte Gemische ab 01. Mai 2026, für bereits im Umlauf befindliche Stoffe erst ab 01. Mai 2028




	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage einer Herstellererklärung. Sofern für einen Stoff oder das eingesetzte Gemisch gesetzlich vorgeschrieben, fügt der Bieter dem Angebot ein Sicherheitsdatenblatt bei.

	|_|

	4. Stoffliche Anforderungen an Nicht-PCR-Kunststoffanteile

	Nicht-PCR-Kunststoffe, die in Fertigerzeugnissen enthalten sind, dürfen während ihrer Herstellung und der weiteren Verarbeitung keine Stoffe (z. B. Pigmente, Ultraviolett (UV)-Stabilisatoren, Füllstoffe oder andere Additive) zugesetzt werden, welche gemäß CLP-Verordnung (in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen geltende Fassung) mit den untenstehenden H-Sätzen gekennzeichnet sind (siehe Tabelle 2). 
Darüber hinaus gilt für Nicht-PCR-Kunststoffe, die in Fertigerzeugnissen zum Einsatz kommen, bei deren bestimmungsgemäßen Gebrauch ein wiederholter, direkter Körperkontakt zu Verbraucher*innen bestehen kann, dass Stoffe mit einer Einstufung als Sens. Haut 1, H317 „Kann allergische Hautreaktionen verursachen“ nicht zugesetzt sein dürfen.

Diese Anforderung schließt sowohl die harmonisierten Einstufungen gemäß Anhang VI der CLP-Verordnung[footnoteRef:9]  ein als auch die Selbsteinstufungen der Inverkehrbringer dieser Stoffe. Topfkonservierer der Kategorie PT 6 gem. Biozidverordnung in wasserbasierten Druckfarben zur Bedruckung von Folien oder Fertigerzeugnissen sind von dieser Anforderung ausgenommen. [9:  	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1] 


Biozide im Sinne der Biozidverordnung EU Nr. 528/2012 vom 22.5.2012, in Kraft ab 1. September 2013) dürfen, mit Ausnahme der oben genannten Topfkonservierer in wasserbasierte Druckfarben, nicht verwendet werden. 

Ferner dürfen grundsätzlich keine Stoffe zugefügt werden[footnoteRef:10],, die nach Art. 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen. [10:  	Oberhalb der Berücksichtigungsgrenzwerte für das Sicherheitsdatenblatt ] 

Tabelle 2:	Liste der nicht zulässigen Einstufungen zugesetzter Stoffe in Nicht-PCR-Kunststoffen
	Gefahrenklasse
	Gefahrenkategorie
	H-Sätze gemäß CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350 
	Kann Krebs erzeugen

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350i 
	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen

	Karzinogenität
	Karz. 2
	H351[footnoteRef:11]  [11:  	Ausgenommen Titandioxid, da sich die Einstufung nur auf einatembare Stäube bezieht.] 

	Kann vermutlich Krebs erzeugen

	Keimzellmutagenität
	Muta. 1A, 1B
	H340
	Kann genetische Defekte verursachen

	Keimzellmutagenität
	Muta. 2
	H341 
	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

	Reproduktionstoxizität
	Repr. 1A, 1B
	H360

	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

	endokrine Disruptoren für die menschliche Gesundheit
	ED HH 1
	EUH380
	Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen*

	endokrine Disruptoren für die menschliche Gesundheit
	ED HH 2
	EUH381

	Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen*

	Reproduktionstoxizität
	Repr. 2
	H361

	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

	Spezifische Zielorgantoxizität
einmalige Exposition
	STOT SE1
	H370 
	Schädigt die Organe

	Spezifische Zielorgantoxizität
einmalige Exposition
	STOT SE2
	H371 
	Kann die Organe schädigen

	Spezifische Zielorgantoxizität
wiederholte Exposition
	STOT RE1
	H372 
	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

	Umweltgefahren
	Gewässer gefährdend
chronisch 1
	H410 
	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

	endokrine Disruptoren für die Umwelt
	ED ENV 1
	EUH430 
	Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen*

	endokrine Disruptoren für die Umwelt
	ED ENV 2
	EUH431

	Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen*

	Persistent, bioakkumulierend,
toxisch
	PBT
	EUH440

	Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen*

	sehr persistent
sehr bioakkumulierend
	vPvB
	EUH441

	Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen*

	Persistent
Mobil
Toxisch
	PMT
	EUH450

	Kann langanhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen*

	sehr persistent
sehr mobil
	vPvM
	EUH451

	Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen*

	*neu in CLP hinzugefügte Gefahrenkategorien, rechtlich verbindlich für neu in Umlauf gebrachte Stoffe ab 01. Mai 2025, für bereits im Umlauf befindliche Stoffe erst ab 01. November 2026, rechtlich verbindlich für neu in Umlauf gebrachte Gemische ab 01. Mai 2026, für bereits im Umlauf befindliche Stoffe erst ab 01. Mai 2028








	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage einer Herstellererklärung. Sofern für den jeweiligen Stoff oder das eingesetzte Gemisch gesetzlich vorgeschrieben, fügt der Bieter dem Angebot ein Sicherheitsdatenblatt bei.
	|_|

	5. Kennzeichnung des Endprodukts

	Kunststoffteile mit geometrischen Maßen größer als 5 cm x 5 cm sind entsprechend DIN EN ISO 11 469[footnoteRef:12]  zu kennzeichnen. [12:  	Kunststoffe - Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen (ISO 11469) legt ein System zur einheitlichen Kennzeichnung von Formteilen fest, die aus Kunststoffen hergestellt wurden, Das Kennzeichnungssystem soll die Identifizierung von Kunststoff-Formteilen zum Zweck der Handhabung, der Rückgewinnung oder der Entsorgung unterstützen.] 

	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage eines Referenzprodukts oder aussagekräftiges Bild des Referenzproduktes.
	|_|

	6. Behandlungsanforderungen an PCR-Materialien zur Herstellung von Blasfolien

	[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Dieses Kriterium ist nur bei der Ausschreibung von Folienprodukten, also zum Beispiel von Mülltüten, Tragetaschen, Abdeckfolien und -planen, zu verwenden. Ansonsten Kriterium bitte streichen.]

Das PCR-Material zur Herstellung von Blasfolien muss im Recyclingprozess einen Waschprozess durchlaufen haben. 
Alternativ ist für PCR-Material eine trockene Aufbereitung zulässig, wenn durch eine Auditierung einer unabhängigen fachkundige Stelle[footnoteRef:13] belegt ist, dass der eingesetzte Abfallstrom frei von störenden Anhaftungen (z. B. Verunreinigungen aus der Nutzung von Kunststoffbehältnissen für kosmetische Produkte, Lebensmittel etc.) ist, die zu nicht akzeptablen Qualitäten in Hinblick auf das Zielprodukt führen, und dieses im Anlagenbetrieb regelmäßig überprüft wird. [13:  	Eine unabhängige fachkundige Stelle ist: ein/e unabhängige/r Umweltgutachter*in gemäß § 9 des Umweltauditgesetzes für den Zulassungsbereich 38 (Recycling, Abfallbeseitigung), oder; ein/e öffentlich bestellte/r Sachverständige/r gemäß § 36 der Gewerbeordnung für die Sachgebiete Abfallverwertung, Abfalltechnik, Kunststoffrecycling, Kunststofftechnik bzw. Verpackungsentsorgung, oder; ein/e Umweltgutachter*in gemäß Art. 2 Nr. 20 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009. Handelt es sich dabei um Umweltgutachter-Organisationen (also nicht um natürliche Personen), sind die verantwortlichen Personen für die Durchführung der Prüfung von der Organisation gesondert zu benennen.] 

	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Dokumentation über die Art der Aufbereitung der Kunststoffabfälle. Falls das PCR-Material trocken aufbereitet wird, ist eine vom Auditor*in einer unabhängigen fachkundigen Stelle verfasste, detaillierte Stellungnahme zum eingesetzten Eingangsmaterial und der etablierten Qualitätssicherung hinsichtlich Anhaftungen sowie der verfügbaren Anlagentechnik vorzulegen.
	|_|

	7. Fertigerzeugnisse mit direktem Boden- und Wasserkontakt

	[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Die nachfolgenden Kriterien sind nur bei der Ausschreibung von Fertigerzeugnissen mit direktem Boden- und Wasserkontakt, also z. B. von Abfall- und Wertstoffbehältern, Kunststoffeimern, -töpfen und -behältern für draußen, Gießkannen, Sitzgruppen o. ä. für den Außenbereich, Palisaden, Zäunen, Rasengittern, Kompostsilos und Kompostern zu verwenden. Ansonsten Kriterium bitte streichen.]

Hinweise für direkten Boden- und Wasserkontakt können sein:
dauerhafte Nutzung von installierten Fertigerzeugnissen im Freien,
Einbau in den Boden,
Nutzung der Fertigerzeugnisse in oder auf Oberflächengewässern]
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage eines Prüfnachweises, der die Einhaltung der Vergabekriterien bestätigt. Das beteiligte Prüflabor muss ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO/IEC 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ oder einer gleichwertigen Norm (z. B. Gute Laborpraxis - GLP) implementiert haben und dies im Prüfbericht bestätigen.
	|_|

	7.1 Ökotoxizität

	Das Fertigerzeugnis muss in Bezug auf Boden und Grundwasser umweltverträglich sein. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn für jedes PCR-Material einzeln, die in nachfolgender Tabelle benannten Prüfkriterien für Ökotoxizität eingehalten werden.

Tabelle 3:	Prüfkriterien für Ökotoxizität
	Prüfspezies
	Prüfnorm
	Endprodukt
	Kriterium

	Leuchtbakterien (Vibrio fischeri)
	EN ISO 11348-1
	Leuchten
	GL  ≤ 8

	Algen (Raphidocelis subcapitata oder Desmodesmus subspicatus)
	EN ISO 8692
	Wachstum
	GA  ≤ 4

	Krustentiere (Daphnia magna)
	EN ISO 6341
	Mobilität
	GD  ≤ 4

	umu-Test
	ISO 13829
	erbgutveränderndes Potenzial
	GEU  ≤ 1,5



Zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Kunststoffprodukts bezüglich des Bodens und Grundwassers ist eine Eluationsmethode nach RAL-Gütezeichen 944 Anlage D2 (angepasster Säulenversuch der BAM in Anlehnung an DIN 19528 (2009)) anzuwenden. Die Eluatgewinnung sowie die analytische Erfassung der Stoffe folgt der Anlage D2 der RAL Güte- und Prüfbestimmungen 944.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage eines Prüfnachweises, der die Einhaltung der Vergabekriterien bestätigt. Das beteiligte Prüflabor muss ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO/IEC 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ oder einer gleichwertigen Norm (z. B. Gute Laborpraxis - GLP) implementiert haben und dies im Prüfbericht bestätigen.
	|_|

	7.2 Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), polychlorierte Biphenyle (PCB)

	Die PCR-Materialien im Fertigerzeugnis müssen die Prüfwerte für Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und polychlorierte Biphenyle (PCB) gemäß der Bodenschutzverordnung[footnoteRef:14]  (in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen geltende Fassung) einhalten. Dazu sind im Eluat folgende Prüfwerte gemäß Bodenschutzverordnung (Tabelle 4) für jedes PCR-Material einzeln einzuhalten: [14:  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt I, S. 2598, 2716).] 


Tabelle 4: 	BBodSchV / ErsatzbaustoffV 2732 / Tabelle 4 / Werte zur Beurteilung von Materialien für das Auf- oder Einbringen unterhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht / Eluatwert μg/l

	Parameter
	BBodSchV /ErsatzbaustoffV 2732 / Tabelle 4 / Werte zur Beurteilung von Materialien für das Auf- oder Einbringen unterhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren
Bodenschicht / Eluatwert μg/l
	Messmethode gemäß
[bookmark: _Hlk196313088]BBodSchV /ErsatzbaustoffV


	Quecksilber (Hg)
	0,1
	DIN EN ISO 12846

	Arsen (As)
	13
	DIN 11885:2009-09


	Chrom ges. (Cr)
	19
	

	Cadmium (Cd)
	4
	

	Zink
	210
	

	Nickel
	31
	

	Kupfer
	41
	

	Blei (Pb)
	43
	

	Summe aus PCB6 und PCB-
118
	0,01
	DIN 38407-37:2013

	PAK15 (PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline])]
	0,23
	DIN 38407-39:2011




	Ausschlusskriterium

Nachweis durch die Vorlage eines Prüfgutachtens, das die Einhaltung der Anforderungen bestätigt. Die Eluationsmethode entspricht RAL-Gütezeichen 944 Anlage D2 (angepasster Säulenversuch der BAM in Anlehnung an DIN 19528 (2009). Das beteiligte Prüflabor muss ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO/IEC 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ oder einer gleichwertigen Norm (z. B. GLP) implementiert haben und dies im Prüfbericht bestätigen.
	|_|

	8. Fertigerzeugnisse mit direktem Verbraucher*innenkontakt

	[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Dieses Kriterium ist nur bei der Ausschreibung von Fertigerzeugnissen mit direktem Verbraucher*innenkontakt, also zum Beispiel von Gießkannen, Büroartikeln, Sitzgruppen oder Tragetaschen, zu verwenden. Ansonsten bitte streichen.]

Hinweise auf wiederholten, länger andauernden Kontakt können sein (das Zutreffen eines der Kriterien ist hinreichend für die Prüfung):

Direkter Hautkontakt mehrmals täglich (mehr als 5 Mal) und
Direkter Hautkontakt über einen Zeitraum > 15 Minuten.]
Die PCR-Materialien in dem Fertigerzeugnis müssen folgende Anforderungen einhalten:
Die Migration von Schwermetallen muss für jedes PCR-Material einzeln die in nachfolgender Tabelle 5 festgelegten Grenzwerte einhalten.
Tabelle 5:	Migrationsgrenzwerte für Metalle und Elemente[footnoteRef:15] [15:  	In Anlehnung an die Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und unter Berücksichtigung der aktualisierten Stellungnahme Nr. 034/2012 des BfR vom 10. August 2012 „Gesundheitliche Risiken durch Schwermetalle aus Spielzeug“, https://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche-risiken-durch-schwermetalle-aus-spielzeug.pdf, zuletzt geprüft am 10.04.2025 ] 

	Element
	Migrationsgrenzwert mg/kg in trockenen, brüchigen, staubförmigen oder geschmeidigen Materialien

	Aluminium 
	2 250

	Antimon
	45

	Arsen
	3,8

	Barium
	1 500

	Bor
	1 200

	Cadmium
	1,3

	Chrom(III)
	37,5

	Chrom(VI)
	0,02

	Cobalt
	10,5

	Kupfer
	622,5

	Blei
	2

	Mangan
	1 200

	Quecksilber
	7,5

	Nickel
	75

	Selen
	37,5

	Strontium
	4 500

	Zinn
	15 000

	Organozinn
	0,9

	Zink
	3 750




Der Gehalt polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) hat für jedes PCR-Material einzeln die Schwellenwerte folgender Kategorien der GS-Spezifikation "Prüfung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens“ (kurz: AfPS GS 2019:01) einzuhalten:
· von Kategorie 1 für Fertigerzeugnisse, die vorwiegend durch Kinder genutzt werden und 
· von Kategorie 2 (übrige Produkte nach ProdSG) für Fertigerzeugnisse, die von anderen Personen genutzt werden.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung und Vorlage der Prüfprotokolle, die die Begrenzung der Migration von Schwermetallen gemäß DIN EN ISO 71-3 oder einer vergleichbaren Methode belegen sowie Vorlage der Prüfprotokolle, die den PAK-Gehalt für die PCR-Materialien gemäß der in AfPS GS2019:01 PAK, festgelegten Schwellen, für die jeweilige, für das Fertigerzeugnis anzuwendenden Kategorie ausweisen.


	|_|



